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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §24;

EStG 1988 §32 Z2;

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes besteht ein enger Zusammenhang zwischen den

Verbindlichkeiten, die für die Anscha6ung bzw. Herstellung eines Wirtschaftsgutes aufgewendet worden sind, und

eben diesen Wirtschaftsgütern. Übernimmt sohin ein Steuerp:ichtiger im Zuge der Betriebsaufgabe Wirtschaftsgüter

in das Privatvermögen, so gelangen auch die Verbindlichkeiten, die der Finanzierung dieses Vermögensgegenstandes

gedient haben, in das Privatvermögen. Gleiches gilt hinsichtlich der vom Steuerp:ichtigen im Zuge einer

Betriebsveräußerung zurückbehaltenen Wirtschaftsgüter (Hinweis E 22. Oktober 1996, 95/14/0018, VwSlg 7133 F/1996;

E 24. Februar 2004, 99/14/0250).
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